
Ä1

Name und Sitz

Der Verein fÅhrt den Namen "BÅrger-und Heimatverein Gerresheim 1950 e.V." Er hat seinen Sitz in DÅsseldorf und

ist im Vereinsregister des Amtsgerichts DÅsseldorf eingetragen.

Ä2

Vereinszweck

Zweck des Vereins ist die FÇrderung von Kunst, Kultur, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz im Ortsteil Gerresheim 
sowie die Pflege und FÇrderung der Heimatgeschichte, der herkÇmmlichen Feste und BrÉuche sowie die Wahrnehmung aller 
heimatlichen Belange und Aufgaben, die das Interesse der Gesamtheit der BevÇlkerung des Ortsteils Gerresheim berÅhren.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch Herausgabe der Zeitschrift "Rund um den Quadenhof", durch 
Ñbernahme von Patenschaften fÅr Kunstwerke und DenkmÉler sowie durch UnterstÅtzung kultureller, sozialer und dem 

Brauchtum verbundener Vereine in Gerresheim.

In weltanschaulichen und politischen Fragen verhÉlt sich der Verein neutral.

Ä3

Der Verein ist selbstlos tÉtig und verfolgt ausschlieÖlich und unmittelbar gemeinnÅtzige Zwecke im Sinne des Abschnittes 
"SteuerbegÅnstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Mittel des Vereins dÅrfen nur fÅr die

satzungsmÉÖigen Zwecke verwendet werden.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch

unverhÉltnismÉÖig hohe VergÅtungen begÅnstig werden.

Ä4

Das GeschÉftsjahr ist das Kalenderjahr.

Ä5

Mitgliedschaft

Mitglied des Vereins kÇnnen jede voll geschÉftsfÉhige, unbescholtene Person, die entweder im Ortsteil Gerresheim wohnt 
oder gewohnt hat oder in anderer Weise mit dem Ortsteil Gerresheim verbunden ist, und juristische Personen werden, die 

ihren Sitz oder eine Niederlassung in Gerresheim haben.

Ä6

Die Aufnahme als Mitglied ist schriftlich zu beantragen. Ñber die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Ein 
Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme braucht nicht begrÅndet zu werden und ist nicht 

anfechtbar. Die Mitgliedschaft beginnt mit der AushÉndigung der Mitgliedskarte oder einer schriftlichen 
AufnahmebestÉtigung des Vorstandes.

Ä7

Ñber die Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden entscheidet auf Vorschlag des Vorstands die 
Mitgliederversammlung. Zu Ehrenmitgliedern oder Ehrenvorsitzenden kÇnnen Personen ernannt werden, die sich im Sinne 

des Vereinszwecks um den Ortsteil Gerresheim besonders verdient gemacht haben.

Ä8



Jedes Mitglied hat einen Jahresbeitrag zu zahlen. Die HÇhe des Jahresbeitrages wird von der Mitgliederversammlung 
festgesetzt. Der Jahresbeitrag ist bis spÉtestens 30. Juni eines jeden Jahres fÉllig.

In besonderen FÉllen kann der Beitrag durch den Vorstand gestundet oder ganz oder teilweise erlassen werden. 
Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende zahlen keinen Beitrag.

Ä9

Die Mitgliedschaft endet durch Tod oder Austritt des Mitgliedes sowie durch Streichung der Mitgliedschaft oder AusschluÖ 
des Mitgliedes. Mit dem Ende der Mitgliedschaft erlÇschen alle etwaigen VereinsÉmter. Der Austritt ist dem Vorstand 

gegenÅber schriftlich zu erklÉren. Die Mitgliedschaft endet zum Kalenderjahr.

Eine Streichung der Mitgliedschaft erfolgt, wenn das Mitglied mit zwei JahresbeitrÉgen in RÅckstand ist und den 
rÅckstÉndigen Betrag auch nach schriftlicher Anmahnung nicht innerhalb eines Monats - von der Absendung der Mahnung 

an gerechnet - voll entrichtet.

Die Mahnung muÖ an die letzte dem Verein bekannte Anschrift des Mitgliedes gerichtet sein; in ihr muÖ auf die 
bevorstehende Streichung der Mitgliedschaft hingewiesen werden. Die Mahnung ist auch wirksam, wenn die Sendung als 
unzustellbar zurÅckkommt. Die Streichung der Mitgliedschaft erfolgt durch den Vorstand und wird mit dessen BeschluÖ 

sofort wirksam.

Der AusschluÖ aus dem Verein ist nur aus wichtigem Grund zulÉssig. Ein solcher liegt insbesondere dann vor, wenn ein 
Mitglied gegen die Ziele oder Interessen des Vereins grob verstÇÖt, dessen Ansehen in der Üffentlichkeit schÉdigt oder nicht 

mehr geschÉftsfÉhig ist.

Ñber den AusschluÖ entscheidet der Vorstand; er hat das auszuschlieÖende Mitglied mindestens zwei Wochen vor der 
entscheidenden Vorstandssitzung unter Angabe der GrÅnde Åber die bevorstehende AusschlieÖung zu unterrichten und ihm 

Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme oder zur áuÖerung in der Vorstandssitzung zu geben. Der AusschluÖ wird mit 
der BeschluÖfassung wirksam und ist unanfechtbar. Er ist dem Mitglied, wenn es bei der BeschluÖfassung nicht anwesend 

war, unverzÅglich durch eingeschriebenen Brief bekanntzugeben.

Ä10

Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlungen und der Vorstand.

Ä11

Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlungen sind die Jahreshauptversammlung sowie auÖerordentliche Mitgliederversammlungen. Die 
Jahreshauptversammlung findet nach erfolgter RechnungsprÅfung in den ersten fÅnf Monaten des Kalenderjahres statt. 
AuÖerordentliche Mitgliederversammlungen kÇnnen durch den Vorstand einberufen werden, wenn es das Interesse des 

Vereins erfordert.

Auf Antrag von mindestens 10 vom Hundert der Vereinsmitglieder hat der Vorstand eine auÖerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Der Antrag muÖ die Punkte, deren Behandlung in der Versammlung gewÅnscht wird, 

enthalten.

Eine Einladung der Mitglieder zur Jahreshauptversammlung und zu den auÖerordentlichen Mitgliederversammlungen 
erfolgt mindestens zwei Wochen vor dem Versammlungstermin schriftlich an die dem Verein letztbekannte Anschrift der 

Mitglieder. In der Einladung muÖ die Tagesordnung bekanntgegeben werden.

Mindestens zehn vom Hundert der Mitglieder kÇnnen bis zu einer Woche vor dem Versammmlungstermin verlangen, daÖ 
bestimmte Punkte auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der Antrag ist schriftlich an den Vorstand zu richten.



Ä12

Zur ZustÉndigkeit der Mitgliederversammlung gehÇren:

die Entgegennahme des Jahresberichtes, des Berichtes des RechnungsprÅfers und des Berichtes des Schatzmeisters Åber 
das VereinsvermÇgen sowie die Entlastung des Vorstands,

die Wahl der Vorstandsmitglieder,

die Wahl von zwei RechnungsprÅfern,

die Festlegung des Jahresbeitrags,

die BeschluÖfassung Åber VerfÅgungen gem. 16 Absatz 6,

die Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehrenvorsitzenden,

die ánderung der Satzung und

die BeschluÖfassung Åber die AuflÇsung des Vereins und die

Verwendung des VereinsvermÇgens sowie die Wahl der Liquidatoren.

Die Wahl der RechnungsprÅfer erfolgt analog der Wahl des Vorstandes auf die Dauer von zwei Jahren. Die RechnungsprÅfer 
dÅrfen dem Vorstand und den BeirÉten nicht angehÇren. Sie haben rechtzeitig vor der Jahreshauptversammlung eine 

PrÅfung des Rechnungsabschlusses und der VermÇgensbestÉnde vorzunehmen und anhand einer von ihnen gefertigten und 
von ihnen unterzeichneten Niederschrift in der Jahreshauptversammlung Åber das Ergebnis zu berichten.

Die RechnungsprÅfer kÇnnen - ohne Stimmrecht - an den Vorstandssitzungen beratend teilnehmen. Sie sind zu den 
Vorstandssitzungen einzuladen.

Ä13

BeschlÅsse

BeschluÖfÉhig ist - abgesehen vom Fall des Ä 14 - jede ordnungsgemÉÖ einberufene Mitgliederversammlung. BeschlÅsse 
Åber eine SatzungsÉnderung, die Ernennung von Ehrenmitgliedern und die AuflÇsung des Vereins bedÅrfen einer Mehrheit 
von dreiviertel der erschienenen Mitglieder, im Åbrigen genÅgt die einfache Mehrheit der erschienenen Mitglieder. Es wird 
durch Handzeichen abgestimmt. Auf Antrag von mindestens zehn vom Hundert der erschienenen Mitglieder ist schriftlich 

und geheim abzustimmen. Die Mitglieder kÇnnen nur persÇnlich ihre Stimme abgeben; Vertreter juristischer Personen sind 
bei Vorlage einer rechtsverbindlichen Vollmacht fÅr ihren Auftraggeber stimmberechtigt.

Ä14

Zur BeschluÖfassung Åber die AuflÇsung des Vereins ist eine Anwesenheit von mindestens der HÉlfte der Vereinsmitglieder 
erforderlich.

Ist eine zur BeschluÖfassung Åber die AuflÇsung des Vereins einberufene Mitgliederversammlung nach Absatz 1 nicht 
beschluÖfÉhig, so ist innerhalb eines Monats in derselben Form eine weitere Mitgliederversammlung mit derselben 

Tagesordnung einzuberufen. Die Einladung zu dieser weiteren Mitgliederversammlung hat bezÅglich der BeschluÖfÉhigkeit 
einen Hinweis auf Absatz 3 zu enthalten.

Die neue Mitgliederversammlung ist ohne RÅcksicht auf die Zahl der erschienenen Vereinsmitglieder beschluÖfÉhig.

Ä15

Ñber die in der Mitgliederversammlung gefaÖten BeschlÅsse ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift ist von 
dem Sitzungsleiter und dem SchriftfÅhrer zu unterschreiben. Wenn mehrere Sitzungsleiter tÉtig waren, unterzeichnet der 

letzte Sitzungsleiter.



Jedes Mitglied ist berechtigt, die Niederschrift einzusehen.

Ä16

Vorstand

Der Vorstand setzt sich aus dem geschÉftsfÅhrenden Vorstand und dem erweiterten Vorstand zusammen. Der 
geschÉftsfÅhrende Vorstand besteht aus dem ersten Vorsitzenden, einem oder zwei stellvertretenden Vorsitzenden, dem 
ersten und zweiten SchriftfÅhrer sowie dem ersten und zweiten Schatzmeister. Der erweiterte Vorstand besteht aus dem 

geschÉftsfÅhrenden Vorstand und sechs Beisitzern.

Der erste Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter und ein weiteres Mitglied des geschÉftsfÅhrenden Vorstands vertreten 
gemeinsam den Verein.

Zur Quittierung von MitgliedsbeitrÉgen genÅgt jedoch die Unterschrift eines der beiden Schatzmeister oder der vom 
Vorstand mit dem Einzug betrauten und mit Lichtbildausweis ausgestatteten Beauftragten. Der geschÉftsfÅhrende Vorstand 

vertritt den Verein gerichtlich und auÖergerichtlich. Er wird nach MaÖgabe der vom erweiterten Vorstand gefaÖten 
BeschlÅsse tÉtig und ist von den Mitgliedern bevollmÉchtigt, AnsprÅche des Vereins im eigenen Namen gerichtlich geltend 
zu machen. Die Vertretungsbefugnis des geschÉftsfÅhrenden Vorstandes beschrÉnkt sich auf das VereinsvermÇgen; eine 

Haftung der Mitglieder mit ihrem eigenen VermÇgen ist ausgeschlossen.

Der erste Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter und ein weiteres Mitglied des geschÉftsfÅhrenden Vorstands sind in 
dringenden, hÇchstens dreimal im Jahr mÇglichen AusnahmefÉllen, in denen rechtzeitig ein BeschluÖ des erweiterten 
Vorstandes nicht herbeigefÅhrt werden kann, berechtigt, gemeinsam Åber Ausgaben, soweit sie drei vom Hundert des 

VereinsvermÇgens nicht Åbersteigen, im Sinne des Vereinszweckes zu verfÅgen. Der HÇchstbetrag wird am Anfang eines 
jeden Kalenderjahres vom Vorstand fÅr das gesamte Kalenderjahr festgelegt.

Ausgaben, die mehr als fÅnfzig vom Hundert des VereinsvermÇgens Åbersteigen, oder MaÖnahmen, die eine 
Inanspruchnahme des Vereins mit mehr als fÅnfzig vom Hundert des VereinsvermÇgens erwarten lassen, bedÅrfen der 

Zustimmung der Mitgliederversammlung.

Zu seiner Beratung und UnterstÅtzung ernennt der Vorstand BeirÉte fÅr einzelne Arbeitsgebiete. Er ernennt sie und beruft 
sie ab. Das Amt der BeirÉte erlischt mit der Wahl eines neuen Vorstands gemÉÖ Ä 17. Die BeirÉte kÇnnen zu den 

Vorstandssitzungen eingeladen werden und sind dort beratend, aber ohne Stimmrecht, tÉtig.

Ä17

Der Vorstand wird durch BeschluÖ der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren bestellt.

Er bleibt bis zur satzungsmÉÖigen Bestellung des nÉchsten Vorstandes im Amt.

Ä18

Der Vorstand hat die BeschlÅsse der Mitgliederversammlung auszufÅhren. Der Vorstand ist beschluÖfÉhig, wenn mindestens 
die HÉlfte seiner Mitglieder anwesend ist. Er faÖt seine BeschlÅsse mit einfacher Mehrheit; bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Sitzungsleiters.

Ñber die gefaÖten BeschlÅsse ist ein Protokoll aufzunehmen, das von zwei Mitgliedern - mÇglichst vom Sitzungsleiter und 
dem SchriftfÅhrer -unterzeichnet werden muÖ. Allen Vorstandsmitgliedern ist eine Abschrift des Protokolls auszuhÉndigen.

Ä19

Der Vorstand gibt sich eine GeschÉftsordnung nebst Aufgabenverteilungsplan.

Ä20

In den Vorstand sollen nur Mitglieder gewÉhlt werden, die vorher bereits im Beirat oder als Beisitzer tÉtig gewesen sind.



Ä21

SÉmtliche VereinsÉmter werden ehrenamtlich verwaltet, erforderliche Auslagen werden ersetzt.

Ä22

Wichtige Bekanntmachungen des Vereins werden den Vereinsmitgliedern schriftlich mitgeteilt.

Ä23

AuflÇsung des Vereins

Bei der AuflÇsung des Vereins erfolgt die Liquidation durch drei Liquidatoren, welche durch die die AuflÇsung beschlieÖende 
Mitgliederversammlung gewÉhlt werden.

Die Mitgliederversammlung beschlieÖt auch Åber die Verwendung des VereinsvermÇgens. Das VereinsvermÇgen darf nur zu 
steuerbegÅnstigten Zwecken, die der Heimatpflege im Ortsteil Gerresheim dienen, verwandt werden. Der BeschluÖ Åber die 

Verwendung des VereinsvermÇgens darf erst nach Einwilligung des Finanzamtes ausgefÅhrt werden. Eine Verteilung des 
VermÇgens an die Mitglieder ist ausgeschlossen.

Ä24

Vorstehende Satzung wurde durch BeschluÖ der Jahreshauptversammlung vom 20. April 1998 angenommen.

GÅltige Satzung ist die jeweils gedruckte Fassung, welche teilweise von der Fassung der HP abweichen kann!


